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§ 7 K-LPVG
Dienststellenpersonalvertretung

und Zentralpersonalvertretung

K-LPVG - Karntner Landes-Personalvertretungsgesetz - K-LPVG

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.12.2025

(1) In jeder Dienststelle, in der mindestens 20 Bedienstete beschaftigt sind, ist eine Dienststellenpersonalvertretung zu

wahlen.

(2) Die Dienststellenpersonalvertretung besteht in Dienststellen mit 20 bis 50 Bediensteten aus drei, in Dienststellen
mit 51 bis 100 Bediensteten aus funf Mitgliedern. In Dienststellen mit mehr als 100 Bediensteten erhoht sich fur je
weitere 100 Bedienstete die Zahl der Mitglieder jeweils um zwei. Fir jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wahlen.

(3) Bei Anwendung der Abs. 1 und 2 ist die Anzahl der wahlberechtigten Bediensteten der Dienststelle am Tage der
Ausschreibung der Wahl maRgebend. Hiebei sind jene Bediensteten nicht zu berucksichtigen, die dienstzugeteilt sind.
Diese Bediensteten sind der Zahl der Bediensteten jener Dienststelle zuzurechnen, der sie angehéren. Eine Anderung
der Zahl der Bediensteten der Dienststelle ist auf die Anzahl der Mitglieder der Dienststellenpersonalvertretung
wahrend deren Tatigkeitsdauer ohne Einflul3.

(4) Landesbedienstete gehdren im Sinne dieses Gesetzes jener Dienststelle an, der sie zur dauernden Dienstleistung
zugewiesen sind. Vom Dienst befreite, enthobene, voribergehend einer anderen Dienststelle zur Dienstleistung
zugewiesene oder sonst abwesende Landesbedienstete bleiben Angehorige dieser Dienststelle.

(5) Beim Amt der Landesregierung wird eine Zentralpersonalvertretung, bestehend aus 17 Mitgliedern, errichtet.

In Kraft seit 02.08.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 7 K-LPVG Dienststellenpersonalvertretung und Zentralpersonalvertretung
	K-LPVG - Kärntner Landes-Personalvertretungsgesetz - K-LPVG


